
Friedhof's gebührenordnung (FGO)
ftir den Friedhof

der Irv.-lutl-r. St. Petri Kirchengeneinde Bat'bis in Bad [,ar-rtelltcrg.

Gernäß § 5 der Rechtsverordnur-rg über die Verwaltr-urg kirchlicher Friedhöle
(lrriedhofsrecl-rtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. l) und § 30 der

Friedhoßordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-1r-rth. St. Petri-I(irchengemeinde Barbis für den

Friedhof in Bad Lauterberg, Orlsteil Barbis an 13.01 .201 8 folgende Friedhofsgebührenordnung
beschlossen:

§1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Eiuichtungen sowie fiirr sonstige in § 6 ar-rfgefiihfie

I-eistungen der Friedhofsverwaltung rverden Gebühren nach dieser Gebllhrenordnung erhoben.

§2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschrildner der Benutzungsgebühr ist

1. lver die Bestattung oder sonstige gebtihrenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt

oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst ha1,

2. wer das Nutzut'igsrecht an einer Glabstätte er."vorben oder verlänger1 hat.

3. wer die Gebührenschuld gegentiber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung
ttbernommen hat oder wer liir die Gebührenschr-rld eines anderen kraft Gesetzes haflet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen lnteresse sie vorgenonrrnen wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedl-rofsverwaltung dr"rrch schriftliche Erklärung
übernommerr hat oder wer fiir die Gebührenschuld eines anderen krafl Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren er,tsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des

Nutzungsrechtes filr die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des

Nutzungsrechtes fiir den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sot'tstigen Benutzungsgebül-rren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der
j eweili gen gebührenpfl iclrtigen Leistun g.

(3) Bei Verwaltungsgebtihren entsteht die Gebührenschuld mit der Vomahme der

Veru alturrgshandl ung.



§4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) rDie Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. zDie Gebühren sind

innerhalb eines Monats nach Bekanltgabe des Gebührenbescheides ftillig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen

verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende

Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§s
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist fürjeden
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Yo des abgerundeten rückständigen

Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist aufden nächsten durch 50 Euro teiibaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Pofiokosten durch den Gebührenschuldner oder

die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) rRückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 2Die Kosten der Vollstreckung hat der

Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§6
Gebührentarif

I. Gebähren far die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstcitten:

1. Reihengrabstätte:

Kinder bis 5 Jahre - Für 30 Jahre: 500,00 Euro

Personen über 5 Jahre - Für 30 Jahre: 1.550,00 Euro

2. Wahlgrabstätte:

Für 30 Jahre - je Grabstelle -: 1.700,00 Euro

Für jedes Jahr der Verlängerung je Grabst. 70,00 Euro

3. Wahlgrabstätte unter dem grünen Rasen:

Für 30 Jahre - je Grabstelle -: 2.100,00 Euro

Für jedes Jahr der Verlängerung je Grabst. 75,00 Euro

4. Rasenwahlgrabstätte mitDenkmal:

Für 30 Jahre - je Grabstelle -: 2.300,00 Euro

Für jedes Jahr der Verlängerung je Grabst. 80,00 Euro

5. Urnenreihengrabstätte:

Für 20 Jahre: 990,00 Euro



6. Urnenreihengrabstätte unter tlem grünen Rasen:

F'tir 20 Jahre: ] 580.00 E,uro

7, Urnenwahlgrabstätte:

Fürr 20 Jahre .je Grabstelle -: 1.400,00 Eurcr

Für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle 60,00 Er-Lro

8. Urnenrasengrabstätteaufdem Baumgrabfeld:

Für 20 .lahre - je Grabstelle: 2.I 50,00 Euro

Filr jedes Jahr der Verlärgerung - je Grabstelle 1 15,00 Er,rro

9. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder
Urnenlvahlgrabstätte gen-räf3 § 11 Absatz 5 del Friedhofsordnung:

a) eine Gebtihr gemälJ Abschnitt I Nr'. 2, 3. 4, J oder 8 zur Anpassung an die neue

Ruhezeit und

b) eirre Gebühr gemäß Abschnitt II. Nunrmer 2.

10. Pflege einer Grabstätte als Rasengrab bei vorzeitiger 45,00 Euro

Rückgabe je.Iahr und Grabstelle

Wiederet'werbe und Verlängerungen vol') Nutzungsrechten sind nur in vo11en Kalenderjahlen ntög1ich.

Die Gebühr fur den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrecl-rtes wird fürr die

gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

II. Gebühren.fiir die Beslattung:

Für das Ar-rsheben und Verfüllen der Gruft. Abräumen der Kränze und der tiberfltissigen Erde:

1. fiir eine Erdbestattr-rng: 530,00 Euro

2. lür eine Umenbestattung: 200.00 Euro

3. FLir eine Erdbestattung irr-r Kindergrab 290,00 E,uro

I I I. Ve rw ahttngs gebühren :

l. Prlifung der Anzeige zur AufstellLrng oder Veränderung 80,00 Euro
eines Grabmales oder Ergänzung von inschriften

2. Prüfung der Standsioherheit stehender Grabmale ftir die

Dauer der Rulrezeit

- auf E,rdgrabstätter, (30 Jahre) I 20,00 E,uro

- aufUrnengrabstätten (20 Jahre) 80,00 Euro



J. Verlängerung der Prüfung der Standsicirerheit bei

Verlängerung der Rr"rhezeit - je Jahr

IV. Gebuhr /ür die Benutzung der Leichenkammer/Friedhofskapelle:

l. Gebühr für die Benutzung der Leichenkamrner je Sarg

pro Tag:

2. Gebühr fiir die Benutzung der Friedhofskapelle je

Trauerfeier:

4,00 Euro

150,00 Er"rro

250,00 Euro

§7
Leistungen, fiir die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem
j eweiligen Aufivand berechnet.

§8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen
Bekanntmachung, frühestens j edoch znm 01 .09 .2018 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebtihrenordnung tritt die Friedhofsgebtihrenordnung in der

Fassung vom 03.03.2009 außer Kraft.

r8* r 6cl Qrt), 13"07 &)/i (Datum)

Der Ki

L. S.

Vorsi #qul
Kirche

l'UlA-o---

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5,

Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Der Kirchenkreisvorstand:

LS'+ 6iu*
veröffentlicht "n 23 lOEa@ 9

im Amtsblatt des Land-
kreises Göttingen Nr.: 3§

Osterode, den At," oX .Zat6


